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Bekanntmachung Planfeststellung für das Vorhaben Verkehrsprojekt 
Deutsche Einheit (VDE 8.1) ABS Nürnberg - Ebensfeld, Planfeststellungs-
abschnitt Bamberg (PFA 22);

Bahn-km 56,165 bis Bahn-km 62,373 der Strecke 5900 Nürnberg Hbf – Bam-
berg und Bahn-km 0,000 bis Bahn-km 2,408 der Strecke 5100 Bamberg - Hof 
im Bereich der Städte Bamberg und Hallstadt und der Gemeinde Strullendorf;

3. Planänderung gemäß § 73 Abs. 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), 
Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz 
– PlanSiG) sowie Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Das Eisenbahn-Bundesamt, 
Außenstelle Nürnberg, hat die 
Durchführung des Anhörungs-
verfahrens zur 3. Planänderung 
nach § 73 Abs. 8 VwVfG für 
den Planfeststellungsab-schnitt 
Bamberg (PFA 22), Bahn-km 
56,165 bis Bahn-km 62,373 
(Strecke 5900 Nürnberg Hbf 
- Bamberg) und von Bahn-
km 0,000 bis Bahn-km 2,408 
(Strecke 5100 Bamberg – Hof) 
im Bereich der Städte Bamberg 
und Hallstadt und der Gemein-
de Strullendorf veranlasst.
Das Planfeststellungsverfahren 
für den Ausbau der Strecke 
zwischen Strullendorf und 
Hallstadt ist bereits im Jahr 
1994 eingeleitet worden. Ein 
Planfeststellungsbeschluss für 
den Streckenausbau im Plan-
feststellungsabschnitt 22 wurde 
bisher nicht erlassen.
Im Jahr 1996 wurde die 
Planfeststellung mit dem 1. 
Planänderungsverfahren fortge-
setzt. Inhalt dieses Verfahrens 
waren die im Zuge des Erörte-
rungsverfahrens entstandenen 
Änderungsbedarfe. Für das 1. 
Planänderungsverfahren wurde 
kein Planfeststellungsbeschluss 
erlassen.
Im Jahr 1998 wurde die Plan-
feststellung mit dem 2. Planän-
derungsverfahren fortgesetzt. 
Inhalt dieses Verfahrens waren 
die im Zuge des Erörterungs-
verfahrens entstandenen Än-
derungsbedarfe. Auch für das 2. 
Planänderungsverfahren wurde 
kein Planfeststellungsbeschluss 
erlassen.
Für zwischenzeitlich in diesem 
Abschnitt realisierte Einzelmaß-
nahmen wurde das Baurecht 
auf Grundlage gesonderter Ver-
fahren nach § 18 Allgemeines 

Eisenbahngesetz (AEG) geschaf-
fen. Mit dem hier vorliegenden 
3. Planänderungsverfahren wird 
die Planfeststellung weiterge-
führt. Inhalt des Verfahrens sind 
die Ergebnisse der Öffentlich-
keitsbeteiligung sowie tech-
nische, gesetzliche, wirtschaftli-
che und räumliche Änderungen 
im Planfeststellungsabschnitt 
22.
Gegenstand des Verfahrens ist 
im Wesentlichen der ebenerdi-
ge viergleisige Ausbau durch 
die Stadt Bamberg. Um die 
Richtungsverkehre zu entflech-
ten und effektiv zu gestalten, 
wurde der Spurplan angepasst. 
Durch die neue Spurplananpas-
sung sind Geschwindigkeiten 
für die Schnellfahrgleise bis 
zu 230 km/h möglich. Ferner 
wurden wesentliche Ände-
rungen berücksichtigt, wie die 
Reduzierung der Gleisabstände 
im Bereich des Hauptsmoor-
waldes, ein neuer Haltepunkt 
Bamberg Süd, die Verlegung 
der Ladestraße zur Abstellanla-
ge Nordost, die Verlegung der 
bestehenden Abstellanlagen 
des Schienenpersonenverkehrs 
zu der Abstellanlage Nordost 
sowie der Entfall der bisher 
geplanten vier Abstellgleise im 
Gleisdreieck, die Verlängerung 
der Gütergleise auf bis zu 740 
m Nutzlänge, die Verlegung der 
Lokabstellgleise, die Verlegung 
des Bahnsteigs am heutigen 
Gleis 1, die veränderte Lage und 
Ausgestaltung des Verbindungs-
gleises als Kreuzungsbauwerk 
am Bahnhofsnordkopf und der 
Neubau des Hafengleises mit 
Elektrifizierung. Einzelheiten 
sind aus den geänderten Plan-
unterlagen ersichtlich.	
Nach der Übergangsvorschrift 

des § 74 Abs. 11 UVPG gilt 
für das vorliegende Planände-
rungsverfahren das UVPG in 
der Fassung des Gesetzes, die 
vor dem 15. Dezember 2006 
galt, da das Verfahren nach 
§ 4 UVPG, das der Entschei-
dung über die Zulässigkeit von 
Vorhaben dient, bereits in den 
1990er Jahren und damit vor 
dem 25. Juni 2005 begonnen 
worden ist. Für das beantragte 
Vorhaben besteht die Verpflich-
tung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß § 3b UVPG i. V. m. Nr. 
14.7 der 	Anlage 1 zum UVPG, 
da das Vorhaben den Bau eines 
Schienenweges von Eisenbah-
nen mit den dazugehörenden 
Betriebsanlagen beinhaltet.
Die Öffentlichkeit ist daher 
gemäß § 9 Abs. 1 UVP (in der 
vor dem 15.12.2006 geltenden 
Fassung) zu den Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens auf 
der Grundlage der ausgelegten 
Unterlagen nach § 6 UVPG 
anzuhören.
Die Planunterlagen zum 3. 
Planänderungsverfahren enthal-
ten u.a. einen Erläuterungsbe-
richt, eine Spurplanskizze 
vom Bahnhof Bamberg im 
bestehenden und im geplanten 
Zustand, ein Bauwerksverzeich-
nis, Übersichts- und Lageplä-
ne, Grunderwerbspläne und 
-verzeichnis, Höhenpläne und 
Regelquerschnitte zu Straßen 
und Wegen, Regelquerschnit-te 
und Querprofile zur Bahntras-
se, Unterlagen zu Ingenieur-
bauwerken, Hydrotechnische 
Berechnung, Querschnitte und 
einen Systemplan.
Die entscheidungserheblichen 
Unterlagen über die Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens 

gemäß § 6 UVPG enthalten u.a.
-	 die Umweltverträglichkeits-	
	 studie einschließlich des Er-	
	 läuterungsberichts und 		
	 Plänen zu den Konflikt-		
	 schwerpunkten in den 
	 Planunterlagen Nr. 11,
-	 den Landschaftspflegerischen 
 	 Begleitplan einschließlich
 	 des Erläuterungsberichts, 	
	 des Bestands- und Konflikt-	
	 plans sowie des Maßnah		
	 menplans in der Planunterla-	
	 ge 12,
-	 den Artenschutzfachbeitrag 	
	 in der Planunterlage 13,
-	 die Natura 2000 – Vorprü-	
	 fung in der Planunterlage 14,
-	 die schall- und erschütte		
	 rungstechnischen Untersu-	
	 chungen / Elektromagneti	
	 sche Felder einschließlich des 	
	 Erläuterungsberichts,  
	 Berechnungen der Schallem-	
	 missionspegel, Variantenun-	
	 tersuchungen, Ergebnista-	
	 bellen, Liste der auf passiven 	
	 Schallschutz anspruchsbe-	
	 rechtigten Gebäude, Über-	
	 sicht Lärmschutzwände, 
	 Lagepläne zum Schallschutz 	
	 und zum Erschütterungs-	
	 schutz, Berechnungen der 	
	 Erschütterungsimmissionen,  
	 Untersuchung zur Umset-	
	 zung der 26. BImSchV für die 	
	 Oberleitungsanlage usw. in 	
	 der Planunterlage Nr. 15,
-	 die Unterlagen zum Bau-		
	 grund, Geologie und  
	 Hydrogeologie, einschließlich 	
	 des Erläuterungsberichts und 	
	 der dazugehörigen Wasser-	
	 rechtlichen Tatbestände und 	
	 Lagepläne, Wasserrechtlicher 	
	 Fachbeitrag in der Planunter-	
	 lage Nr. 16,
-	 die Unterlagen zur Entwäs	
	 serung und wassertechni-	
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	 sche Unterlagen einschließ-	
	 lich des Erläuterungsberichts, 	
	 der KOSTRA DWD 2010, Ent-	
	 wässerung Ingenieurbauwer-	
	 ke, Hydrotechnische Berech- 
	 nungen, Lagepläne und 		
	 Systemplan in der Planunter-	
	 lage Nr. 17,
-	 die Lagepläne zur Baustellen- 
	 erschließung und Transport-	
	 wege in der Planunterlage 	
	 Nr. 18,
-	 die Unterlagen zu Hoch-		
	 bauten, wie Schaltposten
 	 und Standort GSM-R in der 	
	 Planunterlage Nr. 19,
-	 die Unterlagen zu Brand-		
	 schutzkonzepten in der Plan- 
	 unterlage Nr. 20,
-	 die Kabel- und Leitungspläne 	
	 in der Planunterlage Nr. 21 	
	 und
-	 einen abschließenden Varian-	
	 tenvergleich in der Planunter-	
	 lage Nr. 22.
Das Vorhaben soll regelmäßig 
auf Grundstücken verwirklicht 
werden, die nicht im Eigentum 
der DB Netz AG stehen. Für das 
Vorhaben einschließlich der 
landespflegerischen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen werden 
Grundstücke in den Städten 
Bamberg und Hallstadt sowie 
in der Gemeinde Strullendorf 
beansprucht werden.

Insoweit enthalten die Antrags-
unterlagen ein Grunderwerbs-
verzeichnis mit dazugehörigen 
Grunderwerbsplänen, denen 
entnommen werden kann, wel-
che Flächen dauernd dinglich 
gesichert oder vorübergehend 
in Anspruch genommen werden 
sollen.
Die Auslegung der Planun-
terlagen (Zeichnungen und 
Erläuterungen, die das Vorha-
ben, seinen Anlass und die von 
dem Vorhaben betroffenen 
Grundstücke und Anlagen des 
Vorhabens erkennen lassen) 
erfolgt ersatzweise durch die 
digitale Veröffentlichung auf 
der Internetseite der Regierung 
von Oberfranken unter
https://www.reg-ofr.de/pfa22

in der Zeit von Montag, 8. Fe-
bruar 2021 bis einschließlich 
Montag, 8. März 2021,

gemäß § 73 Abs. 2 VwVfG i. V. 
m. § 1 Nr. 19, § 3 Abs. 1 Satz 1 
PlanSiG. Mit dieser 
Veröffentlichung im Internet 
wird die mit § 73 Abs. 2, Abs. 
3 Satz 1 VwVfG angeordnete 
Auslegung ersetzt.	
Die Planunterlagen (zum bishe-
rigen Planfeststellungsverfahren 
und zum 3. Planänderungsver-
fahren) mit Zeichnungen, La-
geplänen, Erläuterungen sowie 
Unterlagen über die Umwelt-
auswirkungen liegen gemäß § 
73 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 VwVfG 
i. V. m. § 1 Nr. 19, 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG zu-
sätzlich in der Zeit
 
von Montag, 8. Februar 2021 
bis einschließlich  
Montag, 8. März 2021,

im Baureferat der Stadt Bam-
berg, Zi. 1 (Anmeldung) bzw. 
Besprechungspavillon (Ausle-
gung), Untere Sandstraße 34, 
96049 Bamberg während der 
allgemeinen Dienststunden 
(Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-14 Uhr) 
zur allgemeinen Einsicht aus.
Es wird um vorherige Terminver-
einbarung gebeten: telefonisch 
unter 0951 / 87-1125 bzw. per 
E-Mail an claus.reinhardt@
stadt.bamberg.de. Als Vor-
aussetzung zur Einsichtnahme 
wird auf die Einhaltung der 
geltenden Infektionsschutzbe-
stimmungen im Rahmen der 
Corona-Pandemie hingewiesen.
 
Seit Beginn der Auslegung der 
Planunterlagen im Jahr 1994 
bzw. von dem Zeitpunkt, an 
dem den Betroffenen Gelegen-
heit gegeben wurde, den Plan 
einzusehen (§ 73 Abs. 3 VwV-
fG), gelten die Beschränkungen 
des § 19 AEG (Veränderungs-
sperre, Vorkaufsrecht).

Diese ortsübliche Bekannt-
machung dient auch der 
Benachrichtigung der Vereini-
gungen, die auf Grund einer 
Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen diesen Planfeststellungs-
beschluss einzulegen, von der 

Auslegung des Plans (§ 18 Abs. 
1 Satz 3 AEG i. V. m. § 73 Abs. 4 
Satz 5 VwVfG).
Jeder, dessen Belange durch das 
Vorhaben berührt werden, kann 
vom 8. Februar bis einschließ-
lich 22. März 2021, bei der 
Stadt Bamberg oder bei der Re-
gierung von Oberfranken, Lud-
wigstraße 20, 95444 Bayreuth, 
schriftlich Einwendungen gegen 
den Plan erheben. Die Abgabe 
von Erklärungen zur Nieder-
schrift wird ausgeschlossen, da 
innerhalb der Erklärungsfrist (8. 
Februar bis einschl. 22. März 
2021) eine Entgegennahme 
der Niederschrift wegen der 
aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie 
nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand möglich sein 
würde, § 4 Abs. 1 und 2 Satz 1 
PlanSiG.	
Einwendungen können daher 
schriftlich und elektronisch, 
auch mit einfacher E-Mail, unter 
der Adresse Einwendungen-
PFA-22@reg-ofr.bayern.de 
erhoben werden. Vor Beginn 
der Planauslegung eingehende 
Einwendungen sind unwirksam. 
Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen.	
Einwendungsführer erhalten auf 
ihre Einwendungen keine Ein-
gangsbestätigung oder schrift-
liche Erwiderung im laufenden 
Planfeststellungsverfahren.
Gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG sind Einwendungen und 
gemäß § 73 Abs. 4 Satz 5 und 
6 VwVfG auch Stellungnahmen 
von Vereinigungen welche auf 
Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsord-
nung gegen diesen Planfest-
stellungsbeschluss einzulegen, 
die nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist erhoben werden 
und die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, 
ausgeschlossen. Dieser Einwen-
dungsausschluss gilt für dieses 
Vorhaben, für das eine Pflicht 
zur Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht, nur für das 
Planfeststellungsver-fahren.	 
Bei Einwendungen, die von 

mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht wer-
den (gleichförmige Eingaben), 
ist auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite deutlich 
sichtbar ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als 
Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu bezeichnen, soweit 
er nicht von ihnen als Bevoll-
mächtigter bestellt ist. Vertreter 
kann nur eine natürliche Person 
sein. Andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt 
bleiben.
Die Anhörungsbehörde kann 
gemäß § 18a Nr. 1 AEG, § 5 
Abs. 1 PlanSiG auf eine Erörte-
rung der rechtzeitig erhobenen 
Stellungnahmen und Einwen-
dungen verzichten. 

Findet ein Erörterungstermin 
statt, wird dieser mindestens 
eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt gemacht werden. Die-
jenigen, die fristgerecht Einwen-
dungen erhoben haben bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen 
der Vertreter, werden von dem 
Termin gesondert benachrich-
tigt, § 17 VwVfG. Sind mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, so können diese durch 
öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Die öffentliche 
Bekanntmachung wird dadurch 
bewirkt, dass der Erörterungs-
termin im Regierungsamtsblatt 
der Regierung von Oberfranken 
sowie in örtlichen Tageszeitun-
gen bekannt gemacht wird, die 
in dem Bereich verbreitet sind, 
in dem sich das Vorhaben vor-
aussichtlich auswirken wird.	
Die Vertretung durch einen Be-
vollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen, die zu den Akten der 
Anhörungsbehörde zu geben 
ist. Bei Ausbleiben eines Betei-
ligten im Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsver-
fahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins beendet. 
Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich. Durch Einsichtnahme 
in die Planunterlagen, Erhe-
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bung von Einwendungen und 
Stellungnahmen, Teilnahme 
am Erörterungstermin oder 
Vertreterbestellung entstehende 
Kosten werden nicht erstattet.
Entschädigungsansprüche, 
soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden 
nicht in dem Erörterungstermin, 
sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren 
behandelt.
Über die Einwendungen wird 
nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens durch die Planfest- 
stellungsbehörde entschieden. 
Die Zustellung des Planfest-
stellungsbeschlusses an die 
Einwender und diejenigen, die 
eine Stellungnahme abgegeben 
haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt wer-
den, wenn mehr als 50 Zustel-

lungen vorzunehmen sind.
Da das Vorhaben UVP-pflichtig 
ist, wird darauf hingewiesen,
-	 dass die Anhörung zu den 	
	 ausgelegten Planunterlagen 	
	 auch die Einbeziehung der 
 	 Öffentlichkeit zu den Um		
	 weltauswirkungen des Vor- 
	 habens gemäß § 9 Abs. 1 	
	 UVPG ist.
-	 dass die für das Verfahren 	
	 zuständige Behörde und die 	
	 für die Entscheidung über 	
	 die Zulässigkeit des Vorha-	
	 bens zuständige Behörde das 	
	 Eisenbahn-Bundesamt,
 	 Eilgutstraße 2, 90443 Nürn-	
	 berg, ist,
-	 dass über die Zulässigkeit 	
	 des Vorhabens durch Plan-	
	 feststellungsbeschluss ent	
	 schieden werden wird,
-	 als Bestandteil der Planun-	
	 terlagen eine Umweltstudie 	

	 vorgelegt wurde,
-	 dass die ausgelegten Plan	
	 unterlagen alle entschei-		
	 dungserheblichen Unterla	
	 gen zu den Umweltaus-		
	 wirkungen umfassen. Eine 	
	 allgemein verständliche, 
 	 nichttechnische Zusammen-	
	 fassung dieser Unterlagen ist 	
	 enthalten.	

Aufgrund der seit dem 25. Mai 
2018 anwendbaren neuen EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) wird darauf hingewie-
sen, dass im Rahmen der Be-
teiligung der Öffentlichkeit im 
o.g. Planfeststellungsverfahren 
die von Einwendern erhobe-
nen Einwendungen und darin 
mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten ausschließlich für das 
Planfeststellungsverfahren erho-
ben, gespeichert und verarbei-

tet werden. Diese persönlichen 
Daten werden benötigt, um 
den Umfang der Betroffenheit 
des Einwenders beurteilen zu 
können. Die Daten können an 
den Vorhabenträger und seine 
mitarbeitenden Büros zur Aus-
wertung der Stellungnahmen 
weitergereicht werden. Insoweit 
handelt es sich um eine erfor-
derliche und somit rechtmä-
ßige Verarbeitung aufgrund 
einer rechtlichen Verpflichtung 
gem. Art.6 Absatz 1 Satz 1 lit. 
c DSGVO. Die Vorhabenträge-
rin als auch ihre Beauftragten 
sind zur Einhaltung der DSGVO 
verpflichtet.

Stadt Bamberg
29.01.2021

Bekanntmachung Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am  
26. September 2021

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen gemäß § 32 
Bundeswahlordnung (BWO)

Der Bundespräsident hat mit 
Anordnung vom 8. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2769) als 
Termin für die Wahl zum 20. 
Deutschen Bundestag den 26. 
September 2021 festgesetzt.
Gemäß § 32 BWO fordere ich 
hiermit zur möglichst frühzei-
tigen Einreichung der Wahlvor-
schläge auf.

1	 Rechtsgrundlagen
Für die Durchführung der Bun-
destagswahl sind insbesondere 
folgende Rechtsvorschriften 
maßgeblich:
• 	Bundeswahlgesetz (BWG) in  
	 der Fassung der Bekannt	- 
	 machung vom 23. Juli 1993 	
	 (BGBl. I S. 1288, 1594), das 	
	 zuletzt durch Artikel 1 des 	
	 Gesetzes vom 14. November 	
	 2020 (BGBl. I S. 2395) geän-	
	 dert worden ist

• 	Bundeswahlordnung (BWO) 	
	 in der Fassung der Bekannt- 
	 machung vom 19. April 2002 
	  (BGBl. I S. 1376), die zuletzt 	
	 durch Artikel 10 der Verord-	
	 nung vom 19. Juni 2020 	
	 (BGBl. I S. 1328) geändert 	
	 worden ist

2	 Wahlvorschlagsrecht
Kreiswahlvorschläge können 
von Parteien und nach Maßga-
be des § 20 BWG von Wahlbe-
rechtigten eingereicht werden 
(§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei 
kann in jedem Wahlkreis nur 
einen Kreiswahlvorschlag ein-
reichen (§ 18 Abs. 5 BWG).

3 Einreichungsfrist und -ort
Die Kreiswahlvorschläge sind 
beim Kreiswahlleiter frühzeitig, 
jedoch spätestens am 19. Juli 
2021 bis 18:00 Uhr, schriftlich 

einzureichen (§ 19 BWG). Die 
Anschriften des Kreiswahlleiters 
für den Wahlkreis 236 Bamberg 
lauten wie folgt:

Briefanschrift
Kreiswahlleiter
Stadtverwaltung Bamberg
Postfach 11 03 23
96031 Bamberg	

Haus- und Paketanschrift
Kreiswahlleiter
Rathaus am ZOB
Wahlamt
Promenadestr. 2a
96047 Bamberg
 
Die Schriftform ist dann gege-
ben, wenn die einzureichenden 
Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet 
sind und beim zuständigen 
Wahlorgan im Original vor-

liegen (§ 54 Abs. 2 BWG). Die 
Schriftform ist durch E-Mail 
oder Telefax nicht ge-wahrt.

4	 Beteiligungsanzeige
Parteien, die im Deutschen 
Bundestag oder einem Landtag 
seit deren letzter Wahl nicht 
auf Grund eigener Wahlvor-
schläge ununterbrochen mit 
mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, können als 
solche einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie 
spätestens am 21. Juni 2021 
bis 18:00 Uhr
dem Bundeswahlleiter ihre 
Beteiligung an der Wahl schrift-
lich angezeigt haben und der 
Bundeswahlausschuss ihre Par-
teieigenschaft festgestellt hat.
In der Anzeige ist anzugeben, 
unter welchem Namen sich die 
Partei an der Wahl beteiligen 


